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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1989

Norm

ABGB §1170

Rechtssatz

Der Ansicht, daß eine aufgegliederte Rechnung bei Freiberu5ern, sofern sie keine Barauslagen oder Materialkosten

verzeichnen, entbehrlich wäre, ist nicht zu folgen. Auch die Honorarnoten von Steuerberatern können nur dann auf

ihre Angemessenheit überprüft werden, wenn die einzelnen erbrachten Leistungen konkret angeführt werden. Will

man diese Prüfung an Hand der "Allgemeinen Gebührenordnung für Wirtschaftstreuhänder 1969" vornehmen, dann

müssen sich aus der Rechnung alle dafür maßgebenden Umstände erkennen lassen, insbesondere also Art, Umfang,

Qualität und Schwierigkeit der erbrachten Leistung sowie der Zeitaufwand des Wirtschaftstreuhänders und seines

Kanzleipersonals (vgl Punkt 14 der Allgemeinen Gebührenordnung 1969). Ohne solche Angaben ist auch nicht zu

erkennen, ob begehrte Pauschalbeträge allenfalls unter dem vorgesehenen Tarif liegen und daher nur eine

Ermäßigung der Gebührensätze bedeuten.
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